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Es zahlt sich aus, vida-Mitglied zu sein!

vida – was ist das?
vida ist die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft und vertritt 

ArbeitnehmerInnen aus über 75 Berufsgruppen von der Lehre bis zur Pension.

                    vida ist deine Stimme!
  vida kämpft für faire Arbeitsbedingungen und ge-

rechte Löhne.

 vida verhandelt mit den Arbeitgebern jährlich mehr 
als 150 Kollektivverträge, die eine jährliche Lohnerhö-
hung, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vieles mehr 
festlegen.

  vida unterstützt BetriebsrätInnen und Jugendver-
trauensrätInnen bei ihrer Arbeit mit rechtlichem Rat, 
mit Informationsmaterial oder bei der Verhandlung 
von Betriebsvereinbarungen.

 vida setzt sich national 
und international für die 
politischen Grundrechte 
aller Mitglieder ein.

vida ist deine Plattform!
vida online 
Alle News, Themen und Ange-
bote der vida � ndest rund um 
die Uhr auf vida.at! Und damit 
dir garantiert nichts mehr entgeht, abonniere 
den vida-Newsletter unter vida.at/newsletter!

vida vernetzt
Folge uns auf Facebook! Deine Likes, Kommentare 
und Nachrichten sind jederzeit willkommen.

vida informiert
Das vida-Magazin mit spannenden 
Reportagen und News aus den Bun-
desländern bekommst du als Mitglied 
kostenlos nachhause geschickt. 
Mehr dazu auf
vida.at/magazin!

Mit 
Gewerkschaft

Ohne
Gewerkschaft

Jährliche Lohnerhöhung 
(nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz)

JA NEIN

Urlaubs- und Weihnachtsgeld (kein Gesetz) JA NEIN

Informationen rund um deinen Kollektivvertrag JA NEIN

Kostenlose Beratung, Rechtsschutz und gerichtliche  Vertretung bei 
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

JA NEIN

Berufshaftp� ichtversicherung bis 100.000 Euro JA NEIN

Berufsrechtsschutzversicherung bis 20.000 Euro JA NEIN

Arbeitslosenunterstützung und außerordentliche Unterstützung 
für unverschuldet in Notlage geratene KollegInnen

JA NEIN

Bildungsunterstützungen JA NEIN

Attraktive Urlaubsangebote und über 
1.000 Vergünstigungen mit der vida-Card

JA NEIN

Kostenloses Mitgliedermagazin „vida“ JA NEIN

Streikunterstützung JA NEIN

Spitaltaggeld bei Unfällen (Freizeit- und Berufsunfall) JA NEIN

Invaliditäts- und Todesfallversicherung JA NEIN

Begräbniskostenbeitrags-Versicherung JA NEIN

Hilfe bei Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz JA NEIN

Diese 15 Vorteile kannst du über Nacht verlieren! NEIN JA

DEINE
vida-CARD-
VORTEILSPLATTFORM

Hol dir über 

1.000 Angebote

Schau vorbei auf 

vida.at/vorteil

15 gute Gründe, vida-Mitglied zu sein!
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2024 Ausgegeben am 4. Dezember 2024 Teil II 

345. Verordnung: Festsetzung des Mindestlohntarifs für Hausbesorgerinnen und 
Hausbesorger für Burgenland 

345. Verordnung des Bundeseinigungsamtes beim Bundesministerium für Arbeit und 
Wirtschaft, mit der der Mindestlohntarif für Hausbesorgerinnen und Hausbesorger für 
Burgenland festgesetzt wird 

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ist gemäß § 22 Abs. 1 
Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 110/2024 
ermächtigt, auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft den Mindestlohntarif festzusetzen, 
wenn für den betreffenden Wirtschaftszweig kein Kollektivvertrag wirksam ist. 

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat mit Beschluss vom 
29. November 2024 nach Durchführung einer Senatsverhandlung nachstehenden Mindestlohntarif 
festgesetzt: 

Mindestlohntarif 
für Hausbesorgerinnen und Hausbesorger – Burgenland 

M 6/2024/XXVI/99/6 

Geltungsbereich 
§ 1. Dieser Mindestlohntarif gilt: 

 1. Räumlich: für das Bundesland Burgenland; 
 2. persönlich und fachlich: für Hausbesorgerinnen und Hausbesorger, auf die das 

Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970, Anwendung findet und deren Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber, 

 a) die in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Hausbesorgerinnen und 
Hausbesorgern nicht Mitglieder einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft sind oder 

 b) wenn diese nach Inkrafttreten des Mindestlohntarifes die Kollektivvertragsfähigkeit erlangen 
oder einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft beitreten, solange für sie kein 
Kollektivvertrag abgeschlossen wird. 

Dienstleistungen nach §§ 3 und 4 Abs. 1 Hausbesorgergesetz 
§ 2. (1) Das monatliche Entgelt für die nach den §§ 3 und 4 Abs. 1 des Hausbesorgergesetzes zu 

erbringenden Dienstleistungen hat zu betragen: 
 1. für Wohnungen je Quadratmeter Nutzfläche 0,3655 €, 
 2. für andere Räumlichkeiten je Quadratmeter Nutzfläche 0,3655 €, 
 3. für die Reinigung der Gehsteige und deren Bestreuung bei Glatteis je Quadratmeter der zu 

reinigenden Fläche 0,6609 €. 
(2) Als Ersatz für die Kosten der Beschaffung der zu den Reinigungsarbeiten gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 

lit. a bis d des Hausbesorgergesetzes erforderlichen Materialien gebührt der Hausbesorgerin bzw. dem 
Hausbesorger ein monatlicher Zuschlag zum Entgelt in der Höhe von 20% der im § 2 Abs. 1 Z 1 und 2 
festgesetzten Beträge. Dieser Zuschlag ist kein Bestandteil des Entgeltes. 

(3) Wer in der vorgeschriebenen Sperrzeit die Dienste der Hausbesorgerin bzw. des Hausbesorgers 
oder der bestellten Vertretung zum Öffnen des Tores in Anspruch nimmt, hat hierfür an die 
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Hausbesorgerin oder den Hausbesorger bzw. deren oder dessen Vertretung ein Sperrgeld zu entrichten, 
das bei Öffnen des Tores vor Mitternacht 6 €, nach Mitternacht 7 € zu betragen hat. 

(4) Der sich aus Abs. 1 und 2 ergebende Auszahlungsbetrag ist kaufmännisch auf 10 Cent zu runden 
und von der Hauseigentümerin bzw. vom Hauseigentümer monatlich im Nachhinein zu leisten. 

Dienstleistungen nach § 4 Abs. 3 Hausbesorgergesetz 
§ 3. (1) Der Hausbesorgerin bzw. dem Hausbesorger gebührt neben dem Entgelt, das ihr bzw. ihm 

aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 12 des Hausbesorgergesetzes zugesichert ist, bei folgenden an einem Haus 
durchgeführten Arbeiten nachstehendes Entgelt, wobei sich dieses zusätzliche Entgelt aus der Summe für 
die Wohnnutzflächen, anderen Räumlichkeiten, Gehsteige, sonstigen begehbaren Flächen und der 
Aufzugsbetreuung zusammensetzt. 
 1. Einmal noch je das einfache Entgelt: 
 a) bei Instandsetzung, Anbringen einer Wärme- oder Schallisolierung einer Hoffassade (bzw. 

Hinterseite) oder Gassenfassade (bzw. Vorderseite). Bei Vorhandensein von 
Stiegenhausfenstern gebührt ein Zuschlag von 75%. 

 b) bei Ausmalen des Stiegenhauses, wobei, wenn mehrere Stiegenhäuser vorhanden sind und nur 
einzelne davon ausgemalt werden, der auf diese entfallende aliquote Anteil gebührt. Bei 
Vorhandensein von Stiegenhausfenstern gebührt ein Zuschlag von 75%. 

 c) bei Legung einer durchgehenden Steigleitung unter Verputz (je Ritze), sofern dies nicht 
zugleich mit dem Ausmalen des Stiegenhauses durchgeführt wird. Bei Legung einer Leitung 
für einzelne Stockwerke oder Stiegen gebührt der aliquote Teil. 

 d) bei Einbau von Aufzügen (bei etwaiger Aliquotierung analog wie lit. b). 
 e) bei Fenstertausch bzw. Instandsetzung (bei etwaiger Aliquotierung analog wie lit. b). 
 f) bei Dachinstandsetzung bzw. Ausbau (bei etwaiger Aliquotierung analog wie lit. b). 
 2. Die Auszahlung des Entgeltes für Arbeiten nach Z 1 hat, wenn sie innerhalb eines Zeitraumes 

von zwei Monaten fertig gestellt werden, nach Abschluss dieser Arbeiten, im anderen Fall 
monatlich im Nachhinein akontoweise zu erfolgen. 

 3. Die Auszahlung des Entgeltes nach Z 1 hat anteilsmäßig sofort zu erfolgen, wenn das 
Arbeitsverhältnis noch vor Abschluss sämtlicher Reparatur- und Reinigungsarbeiten beendet 
wurde. 

(2) Für andere außerordentliche Arbeiten gebührt ein Stundenlohn von 12,65 €. Dieses Entgelt ist im 
Nachhinein so abzurechnen, dass die im Vormonat geleisteten Arbeiten spätestens am 10. des 
Folgemonats zur Auszahlung gelangen. Dieser Stundenlohn gilt nur insoweit, als nicht im 
Mindestlohntarif für die Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf Liegenschaften, 
M 7/2024/XXVI/99/7, andere Entgeltsätze festgesetzt sind. 

(3) Für die Reinigung einer von den Hausparteien benützten Toilette gebührt von jeder dieser 
Parteien ein monatliches Entgelt von 29,85 €. Für die Reinigung einer Toilette bei Waschküchen gebührt 
ein monatliches Entgelt von 74,67 €. 

(4) Für eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen (insbesondere Blut, Urin, 
Kot, Erbrochenes, Speichel) in allgemein zugänglichen Räumen gebührt pro Beseitigung ein 
Pauschalbetrag von 83 €. Für eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen in 
allgemein zugänglichen Außenanlagen (Rasenfläche, Gehsteig, etc.) gebührt pro Beseitigung ein 
Pauschalbetrag in Höhe von 50% des vorstehenden Pauschalbetrages. 

(5) Dem Entgelt nach Abs. 1 bis 4 wird der gemäß § 8 des Hausbesorgergesetzes jeweils geltende 
Zuschlag hinzugerechnet, wenn es sich um Reinigungsarbeiten handelt. 

(6) Müssen außerordentliche Reinigungsarbeiten nach Abs. 1 und 2 aus besonderen Gründen an 
einem Sonn- oder Feiertag durchgeführt werden, erhöht sich dieser Stundenlohn um 100%. 

(7) Für vereinbarte Anwesenheitspflicht zur Verrichtung anderer als der in § 4 Abs. 1 und 3 des 
Hausbesorgergesetzes genannten Dienstleistungen gebührt ein Stundenlohn von 9,50 €. An Sonn- und 
Feiertagen erhöht sich dieser Stundenlohn um 100%. 

(8) Für die Betreuung von maschinellen Waschküchen gebühren je Waschmaschine samt allfälligen 
Zusatzgeräten 25,70 € monatlich. Wird von der Betreuerin bzw. vom Betreuer ein Inkasso für die 
Benützung der Einrichtungen durchgeführt, so gebührt außerdem ein Entgelt von 5% der einkassierten 
Summe. 

(9) Für die Reinigung von Müllschachträumen sowie das Auffüllen und Auswechseln der 
Mülltonnen sowie für die Reinigung von Mülltonnenabstellplätzen gebührt ein monatliches Pauschale, 
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dessen Höhe nach der tatsächlichen Arbeitsleistung und unter Zugrundelegung des unter Abs. 2 
festgelegten Stundenlohnes zu errechnen ist. 

Gehsteigbetreuung 
§ 4. Für die Reinigung von Gehsteigen und sonstigen begehbaren Flächen, sofern sie nicht schon in 

die Berechnung des Entgeltes nach § 2 Abs. 1 Z 3 einbezogen sind, gebührt je Quadratmeter 
Gehsteigfläche die gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 dazu festgesetzte Entlohnung. 

Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration 
§ 5. (1) Der Hausbesorgerin bzw. dem Hausbesorger gebühren in jedem Jahr außerdem ein 

Urlaubszuschuss in der Höhe der für den Monat Mai gebührenden Entlohnung und eine 
Weihnachtsremuneration in der Höhe der für den Monat November gebührenden Entlohnung, mindestens 
jedoch ein Urlaubszuschuss und eine Weihnachtsremuneration in der Höhe von je einem Zwölftel des 
Jahresbezugs. 

(2) Der Urlaubszuschuss ist bei Antritt des Urlaubes, spätestens jedoch mit der Auszahlung des für 
den Juni zustehenden Lohnes auszuzahlen. Die Weihnachtsremuneration ist spätestens mit der 
Auszahlung des für den November zustehenden Lohnes auszuzahlen. 

(3) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis während des Kalenderjahres, so gebühren der 
Hausbesorgerin bzw. dem Hausbesorger Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration entsprechend der 
in diesem Kalenderjahr zurückgelegten Dienstzeit anteilsmäßig. 

Begünstigungsklausel 
§ 6. Bestehende günstigere Vereinbarungen werden durch diesen Mindestlohntarif nicht berührt. 

Geltungstermin 
§ 7. Dieser Mindestlohntarif ändert den Mindestlohntarif vom 27. November 2023, 

M 6/2023/XXVI/99/6, BGBl. II Nr. 345/2023, und tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 

Neubauer 
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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2024 Ausgegeben am 4. Dezember 2024 Teil II 

346. Verordnung: Festsetzung des Mindestlohntarifs für die Betreuung und Bedienung von 
Anlagen und Einrichtungen auf Liegenschaften für Burgenland 

346. Verordnung des Bundeseinigungsamtes beim Bundesministerium für Arbeit und 
Wirtschaft, mit der der Mindestlohntarif für die Betreuung und Bedienung von Anlagen 
und Einrichtungen auf Liegenschaften für Burgenland festgesetzt wird 

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft ist gemäß § 22 Abs. 1 
Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 110/2024 
ermächtigt, auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft den Mindestlohntarif festzusetzen, 
wenn für den betreffenden Wirtschaftszweig kein Kollektivvertrag wirksam ist. 

Das Bundeseinigungsamt beim Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat mit Beschluss vom 
29. November 2024 nach Durchführung einer Senatsverhandlung nachstehenden Mindestlohntarif 
festgesetzt: 

Mindestlohntarif 
für die Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 

Liegenschaften/Burgenland 

M 7/2024/XXVI/99/7 
Geltungsbereich 

§ 1. Dieser Mindestlohntarif gilt: 
 1. Räumlich: für das Bundesland Burgenland; 
 2. persönlich: für Personen, die mit der Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen 

auf Liegenschaften (Häuser mit Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten) beauftragt wurden 
und deren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 

 a) die in ihrer Eigenschaft als Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer nicht Mitglieder einer 
kollektivvertragsfähigen Körperschaft sind oder 

 b) wenn diese nach Inkrafttreten des Mindestlohntarifes die Kollektivvertragsfähigkeit erlangen 
oder einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft beitreten, solange für sie kein 
Kollektivvertrag abgeschlossen wird; 

 3. fachlich: nur für die Betreuung und Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Liegenschaften (Häuser mit Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten) durch die unter Z 2 
genannten Personen. 

Betreuung von Aufzügen 
§ 2. (1) Die unter § 1 Z 2 genannten Personen erhalten, falls sie mit der Betreuung eines Aufzuges 

beauftragt wurden, monatlich von der Auftraggeberin bzw. vom Auftraggeber einen Pauschalbetrag von 
149,19 €. Dieser Betrag erhöht sich in Häusern mit mehr als sieben Geschossen je weiteres Geschoß um 
17,61 €. 

(2) Unter Betreuung eines Aufzuges ist die Überprüfung des Aufzuges sowie die allfällige 
notwendige Reinigung der Aufzugskabine und des Maschinenhauses zu verstehen. 

Freizeiteinrichtungen 
§ 3. (1) Für die Betreuung von Terrassenbädern, Hallenbädern und Saunen gebührt ein monatliches 

Pauschale, dessen Höhe nach der durchschnittlichen tatsächlichen Jahresarbeitsleistung und unter 
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Zugrundelegung eines Stundenlohnes von 14,72 € zu errechnen ist. Für die Wasseraufbereitung mit 
Chemikalien gebührt ein Stundenlohn von 16,99 €. Für unbedingt notwendige Betreuung und Pflege, die 
auftragsgemäß an Sonn- oder Feiertagen durchgeführt werden muss, gebührt ein Zuschlag von 100%. 

(2) Für die Betreuung von Hobbyräumen, Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen gebührt ein 
monatliches Pauschale, dessen Höhe nach der durchschnittlichen tatsächlichen Jahresarbeitsleistung und 
unter Zugrundelegung eines Stundenlohnes von 12,65 € zu errechnen ist. 

(3) Wird von der Betreuerin bzw. vom Betreuer ein Inkasso für die Benützung der Einrichtungen 
durchgeführt, so gebührt außerdem ein Entgelt von 5% der einkassierten Summe. 

Grünflächen und Gartenanlagen 
§ 4. (1) Für das Reinigen (z. B. Entfernen von Papierabfällen) gebühren je Quadratmeter Grünfläche 

0,4515 € jährlich aufgeteilt auf zwölf Monatsbeträge. 
(2) Für das Bewässern gebühren je Quadratmeter Grünfläche 0,4515 € jährlich aufgeteilt auf zwölf 

Monatsbeträge. 
(3) Für das maschinelle Mähen samt Entfernen des Schnittgutes gebühren je Quadratmeter 

Grünfläche 0,6775 € jährlich aufgeteilt auf zwölf Monatsbeträge. 
(4) Für das Betreuen von Bäumen, Sträuchern, Blumenbeeten usw. sowie das Entfernen von Laub, 

Ästen und ähnlichen Arbeiten gebührt ein monatliches Pauschale, dessen Höhe nach der tatsächlichen 
Arbeitsleistung und unter Zugrundelegung eines Stundenlohnes von 14,45 € zu errechnen ist. 

(5) Die sich aus Abs. 1 bis 3 ergebende Summe ist kaufmännisch auf 10 Cent zu runden. 
Betreuung von Warmwasser-, Zentralheizungs- und Fernheizanlagen 

§ 5. (1) Für die Betreuung von Warmwasser- und Zentralheizungsanlagen gebührt während der 
tatsächlichen Betriebsdauer ein Grundbezug von 334,64 € monatlich. 

(2) Wird eine solche Anlage mit gasförmigen Brennstoffen beschickt, gebührt hiefür ein Zuschlag 
von monatlich 126,97 € je Kessel. 

(3) Wird eine solche Anlage mit flüssigen Brennstoffen beschickt, gebührt hiefür ein Zuschlag von 
135,50 € monatlich je Kessel. 

(4) Wird eine solche Anlage mit festen Brennstoffen beschickt, gebührt hiefür ein Zuschlag von 
318,28 € monatlich je Kessel. 

(5) Für Kleinkessel unter 5 Quadratmeter Heizfläche beträgt der Zuschlag 57,75 € monatlich je 
angefangenem Quadratmeter Heizfläche. 

(6) Für die Durchführung von angeordneten Betreuungsarbeiten (z. B. Zwischen-, Pumpstationen 
usw.) sowie allfälligen Reparatur- und Servicearbeiten einfacher Art an der Anlage selbst oder an den 
dazugehörigen Teilen, gebührt für jede Arbeitsstunde zusätzlich ein Betrag von 16,91 €. 

(7)  Der Betreuerin bzw. dem Betreuer einer Warmwasser- oder Zentralheizungsanlage, sofern diese 
nicht durch ein Fernheizwerk gespeist wird, gebührt zu dem Entgelt nach Abs. 1 bis 6 ein Zuschlag von 
15% als Schmutzzulage. 

(8) Für die Betreuung von Warmwasser- oder Zentralheizungsanlagen, die durch ein Fernheizwerk 
gespeist werden, gebührt während der tatsächlichen Betriebsdauer ein Betrag 333,87 € monatlich; pro 
jede weitere Anlage oder Umformer gebührt während der tatsächlichen Betriebsdauer ein weiterer Betrag 
von 92,43 € monatlich. 

Tief- und Palettengaragen 
§ 6. Für die Reinigung der Tief- und Palettengaragen einschließlich der (allenfalls) notwendigen 

Wartung und Beaufsichtigung der in diesen Anlagen vorhandenen technischen Einrichtungen gebührt pro 
Quadratmeter der zu reinigenden Boden(Nutz)fläche monatlich ein Entgelt in der in § 2 Abs. 1 Z 2 des 
Mindestlohntarifs für Hausbesorgerinnen und Hausbesorger, M 6/2024/XXVI/99/6, festgesetzten Höhe. 

Entgelt für Hausarbeiterinnen und Hausarbeiter 
§ 7. (1) Personen, die nicht dem Hausbesorgergesetz unterliegen, gebührt für die Durchführung von 

Arbeiten im Rahmen der Normalarbeitszeit (§ 3 Arbeitszeitgesetz) ein Stundenlohn, und zwar: 
 1. Hausarbeiterinnen und Hausarbeitern (Facharbeiterinnen und Facharbeitern mit einschlägigen 

Arbeiten) 20,96 € 
 2. Hausarbeiterinnen/Hausarbeitern und Hausreinigerinnen/Hausreinigern 14,78 €. 
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(2) Für unbedingt notwendige Arbeiten an Sonn- und Feiertagen und während der Nachtstunden, die 
auftragsgemäß durchgeführt werden müssen, gebührt ein Zuschlag von 100%. 

(3) Für eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen (insbesondere Blut, Urin, 
Kot, Erbrochenes, Speichel) in allgemein zugänglichen Räumen gebührt pro Beseitigung ein 
Pauschalbetrag von 83 €. Für eine vereinbarte Reinigung von ekelerregenden Verschmutzungen in 
allgemein zugänglichen Außenanlagen (Rasenfläche, Gehsteig, etc.) gebührt pro Beseitigung ein 
Pauschalbetrag in Höhe von 50% des vorstehenden Pauschalbetrages. 

(4) Wird eine Arbeitsbereitschaft vereinbart, gebühren pro Stunde 50% des jeweiligen 
Stundenlohnes. 

Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration 
§ 8. (1) Den unter § 1 Z 2 genannten Personen gebühren in jedem Jahr außerdem ein 

Urlaubszuschuss in der Höhe der für den Monat Mai gebührenden Entlohnung und eine 
Weihnachtsremuneration in der Höhe der für den Monat November gebührenden Entlohnung, mindestens 
jedoch ein Urlaubszuschuss und eine Weihnachtsremuneration in der Höhe von je einem Zwölftel des 
Jahresbezugs. 

(2) Der Urlaubszuschuss ist bei Antritt des Urlaubes, spätestens jedoch mit der Auszahlung des für 
den Juni zustehenden Lohnes auszuzahlen. Die Weihnachtsremuneration ist spätestens mit der 
Auszahlung des für den November zustehenden Lohnes auszuzahlen. 

(3) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis während des Kalenderjahres, so gebühren der 
Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration entsprechend der 
in diesem Kalenderjahr zurückgelegten Dienstzeit anteilsmäßig. 

Begünstigungsklausel 
§ 9. Bestehende günstigere Vereinbarungen werden durch diesen Mindestlohntarif nicht berührt. 

Geltungstermin 
§ 10. Dieser Mindestlohntarif ändert den Mindestlohntarif vom 27. November 2023, 

M 7/2023/XXVI/99/7, BGBl. II Nr. 346/2023, und tritt mit 1. Jänner 2025 in Kraft. 

Neubauer 



Es zahlt sich aus, vida-Mitglied zu sein!

vida – was ist das?
vida ist die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft und vertritt 

ArbeitnehmerInnen aus über 75 Berufsgruppen von der Lehre bis zur Pension.

                    vida ist deine Stimme!
  vida kämpft für faire Arbeitsbedingungen und ge-

rechte Löhne.

 vida verhandelt mit den Arbeitgebern jährlich mehr 
als 150 Kollektivverträge, die eine jährliche Lohnerhö-
hung, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vieles mehr 
festlegen.

  vida unterstützt BetriebsrätInnen und Jugendver-
trauensrätInnen bei ihrer Arbeit mit rechtlichem Rat, 
mit Informationsmaterial oder bei der Verhandlung 
von Betriebsvereinbarungen.

 vida setzt sich national 
und international für die 
politischen Grundrechte 
aller Mitglieder ein.

vida ist deine Plattform!
vida online 
Alle News, Themen und Ange-
bote der vida � ndest rund um 
die Uhr auf vida.at! Und damit 
dir garantiert nichts mehr entgeht, abonniere 
den vida-Newsletter unter vida.at/newsletter!

vida vernetzt
Folge uns auf Facebook! Deine Likes, Kommentare 
und Nachrichten sind jederzeit willkommen.

vida informiert
Das vida-Magazin mit spannenden 
Reportagen und News aus den Bun-
desländern bekommst du als Mitglied 
kostenlos nachhause geschickt. 
Mehr dazu auf
vida.at/magazin!

Mit 
Gewerkschaft

Ohne
Gewerkschaft

Jährliche Lohnerhöhung 
(nur durch Kollektivvertrag geregelt, kein Gesetz)

JA NEIN

Urlaubs- und Weihnachtsgeld (kein Gesetz) JA NEIN

Informationen rund um deinen Kollektivvertrag JA NEIN

Kostenlose Beratung, Rechtsschutz und gerichtliche  Vertretung bei 
arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

JA NEIN

Berufshaftp� ichtversicherung bis 100.000 Euro JA NEIN

Berufsrechtsschutzversicherung bis 20.000 Euro JA NEIN

Arbeitslosenunterstützung und außerordentliche Unterstützung 
für unverschuldet in Notlage geratene KollegInnen

JA NEIN

Bildungsunterstützungen JA NEIN

Attraktive Urlaubsangebote und über 
1.000 Vergünstigungen mit der vida-Card

JA NEIN

Kostenloses Mitgliedermagazin „vida“ JA NEIN

Streikunterstützung JA NEIN

Spitaltaggeld bei Unfällen (Freizeit- und Berufsunfall) JA NEIN

Invaliditäts- und Todesfallversicherung JA NEIN

Begräbniskostenbeitrags-Versicherung JA NEIN

Hilfe bei Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz JA NEIN

Diese 15 Vorteile kannst du über Nacht verlieren! NEIN JA

DEINE
vida-CARD-
VORTEILSPLATTFORM

Hol dir über 

1.000 Angebote

Schau vorbei auf 

vida.at/vorteil

15 gute Gründe, vida-Mitglied zu sein!
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vida.at

Auskunft, Beratung und Hilfe erhalten Mitglieder bei der Gewerkschaft vida:

vida Zentrale
Johann-Böhm-Platz 1 
1020 Wien 
Tel.:  +43 1 53444 79 
E-Mail: info@vida.at

vida Burgenland
Wiener Straße 7 
7000 Eisenstadt 
Tel.: +43 2682 770 71000  
E-Mail: burgenland@vida.at

vida Kärnten
Villach 
Italiener Straße 10a
9500 Villach

Klagenfurt 
Bahnhofstraße 44 
9020 Klagenfurt

Tel.: +43 463 5870 72000 
E-Mail: kaernten@vida.at 

vida Niederösterreich
Gewerkschaftsplatz 1 
3100 St. Pölten 
Tel.:  +43 2742 311941 730  
E-Mail: niederoesterreich@vida.at

vida Oberösterreich
Volksgartenstraße 34 
4020 Linz 
Tel.: +43 732 653397 740 
E-Mail: oberoesterreich@vida.at

vida Salzburg
Markus-Sittikus-Straße 10 
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 871228 750  
E-Mail: salzburg@vida.at

vida Steiermark
Karl-Morre-Straße 32 
8020 Graz 
Tel.:  +43 316 7071 76000 
E-Mail: steiermark@vida.at

vida Tirol
Südtiroler Platz 14–16 
6020 Innsbruck 
Tel.:  +43 512 59777 77000 
E-Mail: tirol@vida.at

vida Vorarlberg
Widnau 2
6800 Feldkirch
Tel.: +43 5522 3553 78000 
E-Mail: vorarlberg@vida.at

vida Wien
Triester Straße 40/3/1 
1100 Wien 
Tel.: +43 1 53444 79680 
E-Mail: wien@vida.at


